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Gesetzentwurf 

Hannover, den 22.11.2017 

Fraktion der FDP  

Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschließen: 

G e s e t z  
zur Tilgung von Landeskrediten 2017 

Artikel 1 

Änderung des Haushaltsgesetzes 2016 

Das Haushaltsgesetz 2017/2018 vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 289), geändert 
durch das Nachtragshaushaltgesetz vom 16. August 2017 (Nds. GVBI. S. 261), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. § 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 (Gesamtplan - Anlage 1 -) wird in Einnahme 
auf 30 389 427 000 Euro und in Ausgabe auf 30 389 427 000 Euro festgestellt.“ 

2. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Das Finanzministerium ist ermächtigt, im Haushalt 2018 zur Deckung von Ausgaben 
Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 0 Euro aufzunehmen sowie im Haushaltsjahr 2017 
eine Nettotilgung in Höhe von 871 000 000 Euro vorzusehen.“ 

3. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als Anlage beigefügte Fassung. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

Begründung 

A. Allgemeiner Teil  

I. Anlass und Ziel 

Aufgrund der Steuermehreinnahmen und der Zinsminderausgaben werden im Haushaltsvollzug 
2017 Mehreinnahmen entstehen. Diese Mehreinnahmen sollen zur Tilgung von Landeskrediten 
verwendet werden, da eine solide Haushaltspolitik die Grundlage für eine generationengerechte 
Haushaltspolitik ist. 

II. Haushaltsmäßige Auswirkungen 

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen ergeben sich aus dem Gesamtplan.  

III. Auswirkungen auf Umwelt, die Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen, 
auf schwer behinderte Menschen und Familien.  

Derartige Auswirkungen sind nicht zu erkennen.  
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Zu Nummer 1: 

Die Abschlusszahlen ergeben sich aus der Haushaltsübersicht des Gesamtplans für das Haus-
haltsjahr 2017 in der Fassung des Haushaltsgesetzes 2017/2018, zuletzt geändert durch das Nach-
traghaushaltsgesetz vom 16. August 2017. 

Zu Nummer 2:  

Steuermehreinnahmen und Zinsminderausgaben erlauben eine Tilgung von Landeskrediten im 
Haushaltsjahr 2017. 

Zu Artikel 2: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

 

Christian Grascha 
Parlamentarischer Geschäftsführer 
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(Verteilt am 22.11.2017) 

Anlage 
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